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Bremerhaven, 28.01.2009
	


 


	Mitteilung Nr. MIT-AF 12/2009  

	[bookmark: Text6]zur Anfrage Nr. AF-12/2009 nach § 36 GOStVV der Gruppe BiW vom 13.1.2009

Thema: Studenten an der Hochschule Bremerhaven


	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	ja
	Anzahl Anlagen: 0





[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

An der Hochschule Bremerhaven waren im Wintersemester 2007/2008 insgesamt 2.537 Studierende eingeschrieben (Quelle: Bremerhaven in Zahlen, Ausgabe 5).


Wir fragen den Magistrat:

1. Wie viele Studierende sind im WS 2008/2009 an der Hochschule Bremerhaven eingeschrieben?

2. Wie viele der aktuell an der Hochschule Bremerhaven eingeschriebenen Studenten und Studentinnen sind nicht in Bremerhaven, sondern in einer anderen Gemeinde gemeldet mit

a) Hauptwohnung, oder
b) alleiniger Wohnung?

3. Hat das Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven bei Studierenden mit mehreren Wohnung im Bundesgebiet, die nur mit Nebenwohnung in der Seestadt gemeldet sind, ergänzende Auskünfte nach § 19 BremMeldG eingeholt, um die Richtigkeit des angegebenen Wohnungsstatus’ zu überprüfen? Wenn ja:

a) In wie vielen Fällen wurde eine solche Überprüfung durchgeführt?
b) In wie vielen Fällen hat die Überprüfung zu einer Berichtigung oder Ergänzung des Melderegisters nach § 21 Abs. 1 BremMeldG dahingehend geführt, dass die Hauptwohnung der überprüften Personen in Bremerhaven festgestellt wurde?








II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 11.2.2009 beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:
Zu1:	Die Zahl ist nicht bekannt.

Zu 2:	Über Studenten und Studentinnen liegen keine Zahlen vor. Es steht nur die Gesamtzahl der in Bremerhaven mit Hauptwohnsitz oder alleiniger Wohnung gemeldeten Personen zur Verfügung.

Zu 3:	Wenn Zweifel an der Richtigkeit des angegebenen Wohnungsstatusses bestehen, werden ergänzende Auskünfte nach § 19 Bremisches Meldegesetz eingeholt. Dieses gilt auch für Studenten und Studentinnen.

	Statistiken werden hierüber nicht geführt.






Schulz
Oberbürgermeister
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